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 Veröffentlicht am 11.12.1987

Index

32/06 Verkehrsteuern

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §2 Z30;

StVBG §4 Abs2;

Rechtssatz

Auch im Falle eines nicht zu den Sattelzugfahrzeugen gehörenden Kraftfahrzeuges und eines von diesem gezogenen

Anhängers können die beiden genannten Fahrzeuge verschiedene Zulassungsbesitzer aufweisen. In einem so

gelagerten Fall sind zwei verschiedene Beitragsschuldner des Straßenverkehrsbeitrages gegeben.
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